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Widerrufsbelehrung  
 

Widerrufsrecht für Verbraucher 
Wenn Sie Verbraucher sind, steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht nach §§ 312g, 312c, 355, 356 BGB 
zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 

weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.  
 

 
Widerrufsbelehrung 

 
Abschnitt 1 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer 
eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt mit Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend 
unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-
Mail) erhalten haben und Sie entsprechend den Anforderungen des Art. 246b § 2 Absatz 1 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) belehrt wurden.  
 
Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und vierzehn Tage nach dem Vertragsschluss bzw. 
nach dem Zeitpunkt, zu dem die Widerrufsfrist nach den vorstehenden Bestimmungen zu laufen begonnen 
hätte. Dies gilt nicht, wenn Sie nicht über Ihr Widerrufsrecht nach Artikel 246b § 1 Absatz 1 Nummer 16 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) belehrt worden sind. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung an:  
:  
 

Tomorrow GmbH 
c/o wiwin GmbH 

 
Neuer Pferdemarkt 23, 20359 Hamburg 

 
E-Mail: hello@tomorrow.one 

 
 
oder über die auf der Online-Benutzeroberfläche (https://wiwin.de/) bereitgestellte Widerrufsfunktion gem. § 
356a des Bürgerlichen Gesetzbuches unter der Widerrufsfunktion „Vertrag widerrufen“. 
 
Abschnitt 2 
 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen 
 
Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben: 
 
1. die Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, gegebenenfalls die Identität und die 

Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt, 
 
2. die Anschrift des Ortes, an dem der Unternehmer niedergelassen ist, sowie seine Telefonnummer 

und E-Mail-Adresse oder Angaben zu anderen Kommunikationsmitteln, die der Unternehmer 
beziehungsweise gegebenenfalls der Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, anbietet, 

 
3. einschlägige Kontaktangaben, die es dem Verbraucher ermöglichen, Beschwerden an den 

Unternehmer sowie gegebenenfalls an den Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, zu richten, 
 
4. wenn der Unternehmer in ein Handelsregister oder ein vergleichbares öffentliches Register 

eingetragen ist, das Register, in das er eingetragen ist, und die Registernummer oder eine 
gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung, 

 
5. soweit für die Tätigkeit des Unternehmers eine Zulassung erforderlich ist, den Namen, die Anschrift, 

die Website und etwaige andere Kontaktangaben der zuständigen Aufsichtsbehörde, 
 
6. eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung, 
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7. den Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Unternehmer für die Finanzdienstleistung schuldet, 

einschließlich aller damit verbundenen Provisionen, Gebühren, und Abgaben sowie aller über den 
Unternehmer abgeführten Steuern, oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die 
Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht, 

 
8. gegebenenfalls Informationen zu den Konsequenzen bei Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall, 
 
9. gegebenenfalls den Hinweis, dass der Preis auf der Grundlage einer automatisierten 

Entscheidungsfindung personalisiert worden ist, 
 
10. gegebenenfalls einen Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die 

wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken 
behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der 
Unternehmer keinen Einfluss hat, und einen Hinweis, dass in der Vergangenheit erwirtschaftete 
Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind, 

 
11. einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt 

oder von ihm in Rechnung gestellt werden, 
 
12. etwaige Beschränkungen des Zeitraums, währenddessen die gemäß diesem Absatz zur Verfügung 

gestellten Informationen gültig sind, 
 
13. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 
 
14 .etwaige spezifische zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des 

Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt 
werden, 

 
15. wenn ökologische oder soziale Faktoren in die Anlagestrategie der Finanzdienstleistung 

eingebunden werden, Informationen über ökologische oder soziale Ziele, die mit der 
Finanzdienstleistung verfolgt werden, 

 
16. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts und für den Fall, dass ein Widerrufsrecht 

besteht, Angaben zur Widerrufsfrist und zu den Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts, 
einschließlich des Betrags, den der Verbraucher gegebenenfalls zu entrichten hat, sowie die Folgen 
der Nichtausübung dieses Rechts, 

 
17. die Mindestlaufzeit des Fernabsatzvertrags, wenn dieser die Erbringung einer dauerhaften oder 

regelmäßig wiederkehrenden Finanzdienstleistung zum Inhalt hat, 
 
18. Angaben zum Recht der Parteien, den Fernabsatzvertrag vorzeitig oder einseitig aufgrund der 

Vertragsbedingungen zu kündigen, einschließlich aller Vertragsstrafen, die in einem solchen Fall 
auferlegt werden, 

 
19. praktische Hinweise und Verfahren zur Ausübung des Widerrufsrechts nach § 355 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs, darunter Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers oder Angaben zu 
anderen einschlägigen Kommunikationsmitteln für die Übermittlung der Widerrufserklärung, und bei 
über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossenen Finanzdienstleistungsverträgen Informationen 
über das Bestehen und die Platzierung der Widerrufsfunktion nach § 356a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, 

 
20. etwaige Vertragsklauseln, die das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare Recht oder das 

zuständige Gericht bestimmen, 
 
21. in welcher Sprache oder in welchen Sprachen die Vertragsbedingungen und die in diesem Artikel 

genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden sowie über die Sprache oder die Sprachen, zu 
deren Benutzung sich der Unternehmer mit Zustimmung des Verbrauchers für die Kommunikation 
während der Laufzeit des Fernabsatzvertrags verpflichtet, 

 
22. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und 

Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Voraussetzungen für diesen 
Zugang, 
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23. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die nicht unter die 
Richtlinie 2014/49/EU in der Fassung vom 16. April 2014 und die Richtlinie 97/9/EG in der Fassung 
vom 3. März 1997 fallen. 

 
 
Abschnitt 3 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 
Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn 
Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich 
zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen 
werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die 
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie 
mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
 
Abschnitt 4 
 
Folgen der Nichtausübung 
 
Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht nicht innerhalb der vorgenannten Widerrufsfrist ausüben, erlischt Ihr 
Widerrufsrecht. Sie bleiben dann an Ihre Vertragserklärung und den Vertrag gebunden. 
 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
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Verbraucherinformationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 
1 EGBGB in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB 
 
 

1. Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, gegebenenfalls die 
Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, in dessen Auftrag 
er handelt. 

Tomorrow GmbH mit Sitz in Hamburg, vertreten durch die Geschäftsführer Herr Inas 
Nur-El-Din, Herr Michael Schweikart und Herr Jakob Berndt. 

Geschäftsanschrift/ladungsfähige Anschrift: Neuer Pferdemarkt 23, 20359 Hamburg. 
Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nr. 
HRB 146816. 

Hauptgeschäftstätigkeit der Tomorrow GmbH ist die Entwicklung und der Betrieb von 
Internet Plattformen und Mobile Apps sowie technische Dienstleistungen, die zwar zur 
Erbringung von Zahlungsdiensten Dritter beitragen, jedoch zu keiner Zeit in den Besitz 
der zu übermittelnden Geldbeträge gelangen, wie beispielsweise die Verarbeitung und 
Speicherung von Daten, vertrauensbildende Maßnahmen und Dienste zum Schutz 
der Privatsphäre, Nachrichten- und lnstanzenauthentisierung, Bereitstellung von 
Internet Hosting- und Kommunikationsnetzen, jeweils unter Ausschluss von 
Tätigkeiten, die der Erlaubnispflicht nach dem Zahlungsdienstaufsichtsgesetz oder 
dem Kreditwesengesetz unterliegen. 

2. Anschrift des Ortes, an dem der Unternehmer niedergelassen ist, sowie seine 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse oder Angaben zu anderen 
Kommunikationsmitteln, die der Unternehmer beziehungsweise gegebenenfalls 
der Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, anbietet. 

Tomorrow GmbH, Neuer Pferdemarkt 23, 20359 Hamburg, Telefon: +49 40 228 61 
410, E-Mail: hello@tomorrow.one. 

3. Einschlägige Kontaktangaben, die es dem Verbraucher ermöglichen, 
Beschwerden an den Unternehmer sowie gegebenenfalls an den Unternehmer, 
in dessen Auftrag er handelt, zu richten. 

Tomorrow GmbH, Neuer Pferdemarkt 23, 20359 Hamburg, Telefon: +49 40 228 61 
410, E-Mail: hello@tomorrow.one. 

4. Das Register, in das der Unternehmer eingetragen ist, und die Registernummer 
oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung. 

Die Tomorrow GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter 
HRB 146816 eingetragen. 

5. Soweit für die Tätigkeit des Unternehmers eine Zulassung erforderlich ist, den 
Namen, die Anschrift, die Website und etwaige andere Kontaktangaben der 
zuständigen Aufsichtsbehörde. 

Die Tomorrow GmbH unterliegt keiner gesonderten staatlichen Aufsichtsbehörde. 

6. Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung. 
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Bei den angebotenen Wertpapieren mit der Emissionsbezeichnung „Tomorrow 
Crowdinvesting 5“ handelt es sich um Genussrechte als Kryptowertpapiere nach dem 
Gesetz über elektronische Wertpapiere („eWpG“), die mit einer vorinsolvenzlichen 
Durchsetzungssperre ausgestattet sind. Die Genussrechte begründen ausschließlich 
schuldrechtliche Ansprüche der Anleger gegenüber der Emittentin. Die Genussrechte 
gewähren keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte. Die Genussrechte und 
die Gewinnanteilsansprüche werden nicht in einer Urkunde verbrieft. Daher erfolgt 
auch keine Hinterlegung einer Urkunde bei einer Depotbank. Die 
Unternehmensanleihe wird für ihre gesamte Laufzeit durch Bewirkung der Eintragung 
in ein elektronisches Wertpapierregister in der Form eines Kryptowertpapierregisters 
im Sinne des § 4 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG) 
als elektronische Wertpapiere im Sinne des § 2 Absatz 1 eWpG begeben. Als 
registerführende Stelle im Sinne des § 16 Absatz 2 Satz 1 eWpG hat die Emittentin 
die Cashlink Technologies GmbH, Deutsche Börse FinTech Hub, Sandweg 94, 60316 
Frankfurt am Main, benannt. Die Begebung der Genussrechte erfolgt dadurch, dass 
die Emittentin eine Eintragung in das Kryptowertpapierregister bewirkt, das durch die 
registerführende Stelle geführt wird. Die Eintragung der Genussrechte erfolgt 
voraussichtlich bis zum 01.09.2026. 

Die Rechte des Anlegers umfassen das Recht auf Gewinnanteils- und 
Kapitalrückzahlung, das Recht zur Kündigung und eine Beteiligung an einem sog. 
Exitbetrag, die sich am Ergebnis eines etwaigen Exits der Gesellschafter bemisst. 
Eine Verlustbeteiligung des Anlegers besteht nicht. 

Gemäß den Genussrechts-Bedingungen handelt es sich bei den Genussrechten um 
nachrangige und nicht dinglich besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die eine 
vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre enthalten. Die vorinsolvenzliche 
Durchsetzungssperre bewirkt eine Wesensänderung der Geldhingabe vom 
Fremdkapital mit unbedingter Rückzahlungsverpflichtung hin zur unternehmerischen 
Beteiligung. 

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre gilt bereits für die Zeit vor Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens. Der Anleger kann demzufolge bereits dann keine Erfüllung 
seiner Ansprüche aus den Genussrechten verlangen, wenn die Emittentin im 
Zeitpunkt des Leistungsverlangens des Anlegers überschuldet oder zahlungsunfähig 
ist oder dies zu werden droht. Der Ausschluss dieser Ansprüche kann für eine 
unbegrenzte Zeit wirken. 

Das vom Anleger investierte Geld wird zu wirtschaftlichem Eigenkapital der Emittentin 
(Beteiligung des Anlegers am unternehmerischen Risiko, keine 
Insolvenzantragspflicht der Emittentin bei fehlender Möglichkeit der Rückzahlung) und 
dient den nicht im Rang zurückgetretenen Gläubigern als Haftungsgegenstand. 

Der Anleger übernimmt mit den Genussrechten ein Risiko, welches über das 
allgemeine Insolvenzausfallrisiko hinausgeht, da die Zahlungsansprüche aus den 
Genussrechten aufgrund der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre bereits vor 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin sowie vor 
einer Liquidation der Emittentin dauerhaft nicht durchsetzbar sein können. Der 
Ausschluss dieser Ansprüche kann für eine unbegrenzte Zeit wirken.  

Im Gegensatz zu Anlegern, die bei der Emittentin Genussrechte erwerben, verfügt ein 
Gesellschafter über Informations- und Entscheidungsbefugnisse, aufgrund derer er 
Kenntnis von der Verwendung des zur Verfügung gestellten Kapitals erhalten kann. 
Zudem kann ein Gesellschafter die vollständige Verwendung des zur Verfügung 
gestellten Kapitals verhindern, wenn er über eine Mehrheit in der 
Gesellschafterversammlung verfügt. Für den Anleger bedeutet dies, dass das von ihm 
übernommene Risiko teilweise über das unternehmerische Risiko eines 
Gesellschafters hinausgehen kann. 
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Weitere Einzelheiten zu den Genussrechten „Tomorrow Crowdinvesting 5“ ergeben 
sich aus den Genussrechts-Bedingungen (Stand: September 2025). 

Der Vertragsschluss kommt mit Annahme der Zeichnung durch die Geschäftsführung 
der Tomorrow GmbH zustande. 

7. Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Unternehmer für die 
Finanzdienstleistung schuldet, einschließlich aller damit verbundenen 
Provisionen, Gebühren, und Abgaben sowie aller über den Unternehmer 
abgeführten Steuern, oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, 
die Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Überprüfung 
des Preises ermöglicht. 

Der Erwerbspreis entspricht dem gewählten Nennbetrag des Anlegers. Bei Erbringung 
des Mindestnennbetrages beträgt der Erwerbspreis Euro 1,00. Ein Agio als 
Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben. 

Weitere Preisbestandteile existieren nicht. 

Die Zeichnung des Wertpapiers ist von der Umsatzsteuer befreit, die Besteuerung der 
Erträge aus dem Wertpapier erfolgt nach dem Einkommensteuergesetz. Die 
Emittentin/Anbieterin übernimmt nicht die Zahlung von Steuern für den Anleger. 

8. Gegebenenfalls Informationen zu den Konsequenzen bei Zahlungsverzug oder 
Zahlungsausfall. 

Gerät der Verbraucher mit einer Zahlung in Verzug, wird die Emittentin den 
Verbraucher nach Eintritt des Verzugs schriftlich mahnen. Darüber hinaus behält sich 
die Emittentin das Recht vor, nach erfolgloser Nachfristsetzung gemäß §§ 323, 349 
BGB vom Vertrag zurückzutreten. 

9. Gegebenenfalls den Hinweis, dass der Preis auf der Grundlage einer 
automatisierten Entscheidungsfindung personalisiert worden ist. 

Entfällt, da nicht einschlägig. 

10. Gegebenenfalls einen Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf 
Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der 
durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren 
Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer 
keinen Einfluss hat, und einen Hinweis, dass in der Vergangenheit 
erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind. 

Die angebotene Kapitalanlage ist mit speziellen Risiken behaftet. Der Anleger 
übernimmt mit den Genussrechten mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre ein 
Risiko, welches über das allgemeine Insolvenzausfallrisiko hinausgeht. Für ihn 
bedeutet dies, dass das von ihm übernommene Risiko in gewisser Hinsicht sogar über 
das unternehmerische Risiko eines Gesellschafters hinausgehen kann. Die 
Zahlungsansprüche aus den Genussrechten können aufgrund der vorinsolvenzlichen 
Durchsetzungssperre bereits vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens dauerhaft nicht 
durchsetzbar sein und der Ausschluss dieser Ansprüche kann dauerhaft und für 
unbegrenzte Zeit wirken. Das Hauptrisiko der hier angebotenen Kapitalanlage liegt in 
der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin. Deshalb verbindet sich mit dieser 
Kapitalanlage das Risiko des Teil- oder sogar des Totalverlustes des eingesetzten 
Kapitals und (noch) nicht ausgeschütteter Gewinnanteile. Die in der Vergangenheit 
erwirtschafteten Erträge sind kein Indikator für zukünftige Erträge. 
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Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf Finanzinstrumente, deren Preis von 
Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängig ist. 

11. Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den 
Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden. 

Zusätzliche Liefer- und Versandkosten werden von der Emittentin nicht in Rechnung 
gestellt. 

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen 
Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Anleger sollten ihren 
eigenen Steuerberater hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs, des 
Haltens und der Veräußerung der Genussrechte konsultieren. 

12. Etwaige Beschränkungen des Zeitraums, währenddessen die gemäß diesem 
Absatz zur Verfügung gestellten Informationen gültig sind. 

Diese Informationen gelten bis zur Mitteilung von Änderungen. 

13. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung. 

Die Einzelheiten zur Einzahlungsart und zu den Zahlungsterminen ergeben sich aus 
dem Onlinezeichnungsprozess der Genussrechte. 

Die Ausgabe der Genussrechte und der entsprechenden Anzahl an Tomorrow-Token 
erfolgen gegen Zahlung von Euro. 

Mit der Annahme der Zeichnung im Onlinezeichnungsprozess und nach Eingang der 
Zahlung werden die Tomorrow-Token spätestens bis zum 01. September 2026 in die 
Wallet des jeweiligen Anlegers eingebucht. 

14 Etwaige spezifische zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung 
des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen 
Kosten in Rechnung gestellt werden. 

Die Kosten der Übertragung der Rechte und Pflichten aus den Genussrechten sowie 
die eigenen Aufwendungen für Kommunikations- und Portokosten trägt der Anleger. 
Für die Verwahrung der Tomorrow-Token in den Wallets der Anleger und den Handel 
der Tomorrow-Token an einer Kryptobörse können Gebühren anfallen. Die Höhe 
dieser Kosten kann nicht konkret genannt werden, da diese anlegerspezifisch sind 
und daher variieren. 

15. Wenn ökologische oder soziale Faktoren in die Anlagestrategie der 
Finanzdienstleistung eingebunden werden, Informationen über ökologische 
oder soziale Ziele, die mit der Finanzdienstleistung verfolgt werden. 

 

Durch die Zeichnung der Tomorrow Crowdinvesting 5 können Anleger/innen einen 
konkreten Beitrag zu den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten 
Nationen leisten. Bei den SDGs handelt es sich um insgesamt 17 Ziele, die der 
Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie 
ökologischer Ebene dienen. Konkret werden von der Emittentin die nachfolgenden 
Ziele unterstützt, wobei sie einen besonderen Fokus auf Klimaschutz (SDG 13), 
weniger Ungleichheiten (SDG 10) sowie nachhaltigen Konsum und Produktion (SDG 
12) legt: 
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Ziel 1: Keine Armut 
Armut in allen ihren Formen und überall beenden.  
 
Ziel 2: Kein Hunger 
Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen 
und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.  
 
Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen 
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 
Wohlergehen fördern.  
 
Ziel 4: Hochwertige Bildung 
Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten 
lebenslangen Lernens für alle fördern.  
 
Ziel 5: Geschlechtergleichheit 
Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung befähigen.  
 
Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie 
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle 
sichern. 
 
Ziel 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 
Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 
 
Ziel 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur 
Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige 
Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.  
 
Ziel 10: Weniger Ungleichheiten 
Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern.  
 
Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden 
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.  
 
Ziel 12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion 
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen.  
 
Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz 
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen.  
 
Ziel 15: Leben an Land 
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, 
Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation 
beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen.  
 
Ziel 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen 
Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen 
Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.  
 
Ziel 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 
Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
mit neuem Leben erfüllen.  
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16. Das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts und für den Fall, dass 
ein Widerrufsrecht besteht, Angaben zur Widerrufsfrist und zu den Modalitäten 
für die Ausübung des Widerrufsrechts, einschließlich des Betrags, den der 
Verbraucher gegebenenfalls zu entrichten hat, sowie die Folgen der 
Nichtausübung dieses Rechts. 

Wenn Sie Verbraucher sind, steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht nach §§ 
312g, 312c, 355, 356 BGB zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können 
Hinsichtlich der Widerrufsbelehrung wird auf Seite 1f. verwiesen.  

17. Die Mindestlaufzeit des Fernabsatzvertrags, wenn dieser die Erbringung einer 
dauerhaften oder regelmäßig wiederkehrenden Finanzdienstleistung zum Inhalt 
hat. 

Die Laufzeit der Genussrechte beginnt 01. September 2025 und endet mit Ablauf des 
31. August 2035. Die Laufzeit endet automatisch mit Eintritt eines Exitereignisses. 

18. Angaben zum Recht der Parteien, den Fernabsatzvertrag vorzeitig oder einseitig 
aufgrund der Vertragsbedingungen zu kündigen, einschließlich aller 
Vertragsstrafen, die in einem solchen Fall auferlegt werden. 

Es ist eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund für Anleger möglich. In 
einem solchen Fall erhalten Anleger einen Basisrückzahlungsbetrag. 

Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgesehen. 

19. Praktische Hinweise und Verfahren zur Ausübung des Widerrufsrechts nach 
§ 355 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, darunter Telefonnummer und E-Mail-
Adresse des Unternehmers oder Angaben zu anderen einschlägigen 
Kommunikationsmitteln für die Übermittlung der Widerrufserklärung, und bei 
über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossenen 
Finanzdienstleistungsverträgen Informationen über das Bestehen und die 
Platzierung der Widerrufsfunktion nach § 356a des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

Der Widerruf ist zu richten an: Tomorrow GmbH, Neuer Pferdemarkt 23, 20359 
Hamburg, Telefon: +49 40 228 61 410, E-Mail: hello@tomorrow.one oder über die auf 
https://wiwin.de/ bereitgestellte Widerrufsfunktion gem. § 356a des Bürgerlichen 
Gesetzbuches unter der Widerrufsfunktion „Vertrag widerrufen“ (Widerrufsbutton) zu 
erklären. Der Widerrufsbutton „Vertrag widerrufen“ findet sich am Ende der Webseite 
https://wiwin.de/ und ist farblich hervorgehoben. Nach Klick auf den Widerrufsbutton 
„Vertrag widerrufen“ müssen Sie Ihren Namen, Angaben zur Identifikation des 
Vertrags (Vertrags-ID) und elektronisches Kommunikationsmittel für die 
Eingangsbestätigung (E-Mailadresse) eingeben. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Widerrufsbelehrung auf Seite 1f. 
verwiesen. 

20. Etwaige Vertragsklauseln, die das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare Recht 
oder das zuständige Gericht bestimmen. 

Die Emittentin sowie der Vertrag über die Kapitalanlage und die Rechte und Pflichten 
aus der Kapitalanlage unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

https://wiwin.de/
https://wiwin.de/
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Als Gerichtsstand wird der Sitz der Gesellschaft vereinbart. Diese Vereinbarung 
beschränkt aber nicht das Recht eines Anlegers, Verfahren vor einem anderen 
zuständigen Gericht anzustrengen. Ebenso wenig schließt die Einleitung von 
Verfahren vor einem oder mehreren anderen Gerichtsständen die Einleitung von 
Verfahren an einem anderen Gerichtsstand aus, falls und soweit dies rechtlich 
zulässig ist. 

21. Sprache oder in welchen Sprachen die Vertragsbedingungen und die in diesem 
Artikel genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden sowie über die 
Sprache oder die Sprachen, zu deren Benutzung sich der Unternehmer mit 
Zustimmung des Verbrauchers für die Kommunikation während der Laufzeit des 
Fernabsatzvertrags verpflichtet. 

Die Kapitalanlage wird nur in deutscher Sprache angeboten und die Kommunikation 
zwischen der Emittentin und dem Anleger wird während der Laufzeit der Kapitalanlage 
in deutscher Sprache erfolgen. 

22. Gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen 
ist, und die Voraussetzungen für diesen Zugang. 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen besteht 
unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, die Möglichkeit, eine vom 
Bundesamt für Justiz für diese Streitigkeiten anerkannte private 
Verbraucherschlichtungsstelle oder die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete 
Schlichtungsstelle (Deutsche Bundesbank; Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, D-
60006 Frankfurt/Main; Telefon: 069 9566-33232, Telefax: 069 709090-9901, E-Mail: 
schlichtung@bundesbank.de; Internet: www.bundesbank.de) anzurufen. 

In dem genannten Schlichtungsverfahren hat der Anleger zu versichern, dass er in 
der Streitigkeit noch kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle und keine Gütestelle, 
die die Streitbeilegung betreibt, angerufen und auch keinen außergerichtlichen 
Vergleich abgeschlossen hat. 

23. Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die 
nicht unter die Richtlinie 2014/49/EU in der Fassung vom 16. April 2014 und die 
Richtlinie 97/9/EG in der Fassung vom 3. März 1997 fallen. 

Es besteht keine Einlagensicherung, kein Garantiefonds und es bestehen keine 
Entschädigungsregelungen. 

 
 
Stand: Juni 2026 


